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RS OGH 1986/6/25 1Ob15/86
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 25.06.1986

Norm

WaffGG §8

Rechtssatz

Durch den Warnschuß darf noch nicht in die absolut geschützten Rechte der Gesundheit und des Lebens eingegri3en

werden. Er ist so abzugeben, daß der Betro3ene keinesfalls getro3en werden kann. Er ist deshalb entweder senkrecht

in die Luft oder in den Boden abzufeuern.
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